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Stdiungnalime Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Ürucksache 7/2286 - 'Pünftes Gesetz zur
Änderung des Thüringer Pliiclitlmgsaufnahmegesetzes

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses' für Migration, Justiz und Verbraücherschutz,

1ierz1tch danke ich ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnalime zum Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU. - Drucksaclie 7/2286 - Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Plüchtlingsaufnahmegesetzes.
Drei Vorbeftierkungen sind mir wichtig, e)ie ich zu mich zu einzelnem Fragen Ihrer Bitte um
Stellungnahme äußere, . • .

f. VörbefnerkwyChrist^cher Glaube und Mgradon • ,• .
Wiclitige Grund ergestalten ..des christlichen Glaubens waren Migrantinnen und ^/ligranten. Üie
christliche Kirche kann deshalb bei diesem Thema nicht: abstrakt unparteiisch sein. AbraTiam und S.ara,
die StammeJtern des Glaubens waren nicht-sessliaf&e Nomaden, Die:aus Ägypten geflohenen Israeliten,
die dann vierzig Jahre durch die Wüste wanderten, empfingen die Zelin Gebote, Die „Erfirader des
MoTiotheismus" im 5. Jh v. Chr. waren die exilierten Israeliten, die nach der ZerstQWng Jerusalems
durch die Babybnier ihre jüdische, tieimat verlassen mussten. 'Marla und Josef mussten mit. ihrem
neugeborenen Kind nach Ägypten fliehen. Der erwachsene Jesus spracli von sich als dnem, der keine
feste Bleibe hat .(vgL Lukas 9,58), , • . '
Vergiss niemals, wo du hergekommen bist Über die ailgemetne Verpfltchtung zurHymamtät hTnaus
die allen Mensdien qua Mensch-Sein eignet '-• WJTd beim TVHgrations-Thema die „DNA" des christHchen
Glaubens berührt. Wenn -. leider'- auch -h christlichen Gemeinden Phänomene von

Fremdenfeindlkhkett begegnen, ist dies ein kirchliches Krisen-Symptom, Wer die eigenen Wurzeln
verglsst, bera.ubt slc^i seiner Zukunft, Zyglelch gibt es -'Gott ad Dank " auch in Thüringen, n^cbt
zuletzt, aucli im limfeld der SuhlerBrstaufHahmeeinrWiing, viele kircMiche Gruppen, Initiativen und
Eir(ze1personen,:die ihren Beitrag leisten für dre gelingenäe Integration von A^ytsychenden in unserem
Land, • " • •

2, Vorbemerkung: Längere Verwef/dsuer in der Ißrstsvfhshmeejnrichtung des Landes
Üie voTgescTilagene Gesetzesänderung zielt auf eine längere Verwdtdauer von Asylbewerbem in der
ErstaufnahTneeinrichtung des Larides, üiese Intention erinnert an das Konzept der „An?R"-Zenfren in-
den Bundesländern Bayern, Sachsen und dem Saarland. . .
Brklärtes Ziel der AnkB^-Zentren war die Beschleunigung der Asiylverfahren. üas sollte dadurch erreicht
werden, dass (eine zentrale) Ansländerbdiörde, Justiz,'Arbettsagentur, Jugendamt etc. direkt.vor Ort
sein und besser zusammenarbeiten sollten. Das Konzept ist nidit aufgegangen. La.ut Bväluatfonsbcricht
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des BundesaTntes für TVilgration und Plücbtlinge vom 24, Februar 2021 dauern Asylverfahren in
Ankerzentren Im Schnitt 77 Tage statt der sonst üblichen 82 Tage, trotz T'riorisierung dieser Verfahren.
Das wiegt die zalitreichen und lanjgfristig wirksamen 'Nacbteiie nTcht auf, die sich sowolit für
Geflüchtete als aucVi für die aufnehmende Gesellschaft aus dem AnkBR-Xonzept ergeben.
Der Freistaat Thüringen hat 2018 entschieden, das AnkBn-Konzept niclit zu übernehmen. Im Gegenteil,
der Prdstaat Thüringen steht nach wie vor für die frütizeitige Verteilung der GeflücTiteten, in der Regel
vor ZüsteHung des Asylbeschdds oder Dubtm-Besclieids in die Landkreise und kreisfreien Städte. In den
meisten Bundesländern werden 'Menschen während des Dublin-Verfalirens gar nicht umverteilt. 1n
Thüringen erfolgt die Verteilung Im Interesse einer frühzeitigen und nadihattigen Integration der
Geflüctiteten* Das, entspricht dem Integratlonskonzept des Freistaats vom'November 20H. Als
evangelische Kirche unterstützen wir alle TViaBnähmen, die der frühzeitigen und nachhaltigen
Integration dienen. Das bedeutet auch, dass wir recTittiche Kegdungen ablehnen, dje zu einer längeren
Verweildauer in der ErstaufnaTiTneemrichtung führen.

.'3. Vorbewerkung: Problemdfagnose urjc/ Lösvngsvorschiag
Aus meiner Stellt erscheint zweifelhaft, ob die Zal-ilvon OrdnungswidrigkeiteTi oder Straftaten durch
Asylsucliende signifikant verringert werden kann, wenn diese Menschen länger in der
Erstaufnahmeeinriclitung verblieben. 1m Gegenteil: Bs ist wahrscheinlich, dass Täumliche Isolierung»
beengte 'Wohnverlialtnisse, Perspektivlosigkeit und fehlende BescliäftigungsmÖglicbkeiten eiri Klima
scliaffen, welches OTdnungswidrlgkeiten UTIÖ Straftafen begünstigen,

Zu einzelnen Fragen aus Ihrer Bitte um Stelh-mgnalime: •

1. Wfe bewerten Sre dfe'Verknüpfiing derAufnshmepflkht der Kommunen mit dem Vorhandwsdn von
gÜWgw PersonafMumentw zur Identitätsfestste^ung bei Ä^y/suchenden?
Die Gründe, dass Geflüchtete keine Personaldokumente vorlegen können» sind vielfältig. Viele
Geflüchtete haben nie Personaldokumente besessen, andere haben sie auf der Flucht verloren oder
mussfen sie den Pluchthelfem aushändigen, UTH ihr'Herkunftsiand verlassen zu können. Staatliche und
behördtiche Strukturen im tierkunftsland sind durcli Krieg und Bürgerkrieg zerstört. Bin gültiges
Personaldokumerrt -werden nur wenige. Geflüchtete besitzen, bescliaffen und vorlegen können. Dazu
mussten sie Kontakt zu Personen in HireTn tierkunftsland aufnehmen oder ggf. die Botscliaft ihres
'Herkunftslandes.aufsuchen. Dies ist jedoch während des Asylverfahrens grundsätzlich unzumutbar und
kann sogar dazu führen, dass der Asylantrag als zurückgenomnien gilt. Das Asylverfahren son prüfen»
ob Verfolgung durci-i den tierkunftsstaat droht.-üer Gesetzgeber erwartet daher lediglich die Erfüllung
allgemeiner Nitwirkungspflichten, wie sie bundesgesetzlicb Im A^ytgesete E§15} geregelt sind.
Das Ziel der Qesetzesändenmg an dieser.Stelle: „Anreiz setzen, die Identität offenzulegen" suggeTiert
generaHsierend ein bewusstes Verschieiern der Iderütät und geht an der bescTm ebenen W1rk1ic1ikdt
voTbei. . • •• . .

Das A^ylgesetz sieht bereits Sanktionen vor für den Fall, dass Asylsuchende ihrer Nitwirkungspflictit
nicht nadikommen. üäs können die AbsenkuTig der Leistungen nach A^ylbewerberleistungsgesetz s.ein
oder " bei abgeIeNten Asylsu elenden - die „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität" nach
§60b Aufenthaltsgesetz. .

2, Mit weichen Möff/fchke/terf kann im Rahmen des TU ürfnger F/ÜMfDgsavfhahmegesetzes zusätzlich
oder a/tematfv auf das Vorhandensem emes Identifätsnachweises eingewfrkt werden?
Die TViitwirkungspflicliten sind bereits detailliert bunde^gesetztich geregelt. Ist kein Päss, Ausweis oäer
sonstiges Person ai dokument vorhanden, hat das Bundesamt die im Asytgesetz bescliri ebenen
Befugnisse, Daten zur Identitätsktarung zu erheben. Weiterer Regehngsbedarf besteht rncht Auch
wenn Geflüchtete ihren IVIitwirkungspfltchten nachkommen, kann m vielen Fällen kein
Personaldokument beschafft werden. Daraus die VerpfHclitung zurWohnsitznahme in der

Brstaufnahmeeinriditimg über das Thtirmger Flüclitlingsaufnahmegesetz abzuleiten, birgt
Ungerechtigkeiten und Benachteiligung gegenüber anderen Gruppen geflüchteter TVlenscben.



3. Welche positiven sowie negativen Auswfrhungerf hat c/i'e beabsiM'gte Geseüesänderung für die
Äsy/suchenc/en fm Hinblfck aufdfe Daver wd den Erfofg des Asyfverfahrens und /oder
tntegratiomprozesses? ' . • .

Laut Statistik des Bundesamtes betrug die Asylverfahrensdauer im Jahr 2020 durchscTiTitttlicli 8,3
TVIonate. Im JaTir 2019 waren es nocli 6,1 'Monate. Sind noch Gerichtsverfaliren anhängig, verlängert
sich die Verfalirensdauer auf durcbschnittlidi 24,1 Monate, Durch eme iangere VerweMver in (fer
Erstavfrsshmeemrfchtwg wird rf/'e Verfahrensdauer nicht besch/eunfgt. Die Geflüchteten können in
dieser Zdt Phase keine Sprach- und Integrgtionskurse besuchen, keine Berufsausbildung Tnachen oder
einer Arbeit nachgehen. Sie leben weitgehend isoliert, ohne Kontakte und ohne Anteil afn
gesellschaftlichen Leben vor Ort. Die langen Wartezeiten sind zermürbend, dieWpliTisitu^tion ist pr.ekär»
die Abschottung von der einheimischen Bevölkerung so weitreichend, dass ein Integrationsprozess gar
nicht erst in Gang kommt. Insbesondere bei TViinderjähTigent die in der BAB wohnen, stellt sic^ die
Frage, wie die ScNlpflicht erfiiHt werden kann, die auch für Kinder über 14 JaTire gilt.

4. We/che positiven sowie negatfven Auswirkungen hat die beabskhtigte GesetzesärK/erüng sufdfe
aufnehmenden Kommunen?
Geflüchtete, die erst nach Abscliluss tes.A%/h/erfa1irens, spätestens, nach 18 Monaten in die
Kommunen verteilt werden, hätten dann viel Zeit und liäufig aitch die IViotivatipn der ersten Phase
nach der Ankunft'verloren. Diese Zeit Tiätte \r\ den Kommunen bereits für iDtegrationsmaßnahmen zur
Verfügung gestanden: Sprachkwse wären Tnöglkb gewesen, soziale Integration, die Besdmlung von
Kindern und Jugendlichen, die VorberdtüTig auf eine Berufsausbildung oder auf eine Bescliäftjgu.ng
wären sinnvolle TVlaßTaalimen, um GefKichteten eine Perspektive zu bieten. Das würde sic}i auc}i für die
Kopimunen auszahlen, gelingende IntegratioTiist gut für alle im Gemelrrwesen. Bine positive
Auswirkung für die später aufnehmenden Xommunen nach einer längeren Verweildauw der
Geflüchteten in der BrslaufnaTimednricbtung kann ich deshalb nicht vennuten. Worm sollte diese
bestellen, wenn IVlenschen dann doc?t in die KoTmnune koTrimen, deren Integrationsprognose durch
längeres Verweilen in der BAB gesenkt wurde? .

5. Welche positiven sowie negatr/en Auswirkungen hat dje beabsfchtfgte Gesetzesändemng für die
Situation in.wd um die ErstaufnaJimednrichtwgSuW • .
Die Brstaufnahmeeinriditung in Suhl ist nicht für einen längeren Aufenthalt ausgelegt. Die
Wobnverbältnisse sind beengt, es ist nicht ausreichend Privatspbäre vorhaTiden, eine Beschutung der
Kinder findet rncbt statt. Besonders schutzbedürftige Geflticlitete finden keinen angemessenen Schutz.
Es ist nicht ausreictiend soziale und medizimsclie Betreuung und Begleitung vor Ort. Die Scliulen der
Stadt SziM müssten die Beschulung aller schulpflichtlgen Kinder ietsten, was kaum realistiscTi ersctieint.
Die GesetzesäTiderung würde bedeuten, dass mehr soziale tmd mediziniscTie Betreuungs, Bildungs-,
Beratungs- und Frei seitan geh ole und eme würdige Wolinsituation geschaffen werden müsster, die den
Belangen besonders Schutzbedürftiger Reclinung trägt. Die Projekte in Tragerschaft des 'Bvangetisc'hen
Kirchenkreises, die vor Ort unter der tiberscTirift „tVIigratioTisdieTist Südtliüringen" arbeiten, bericViten
vor stetig-steigender Nachfrage nach Beratung,'der sie schon jetzt kaum nachRommen können. Es .
erscheint ftagticli, ob dne längere Verwdldauer in der EAB und die sich damit poteTizierenden Probleme
die Akzeptanz der Suhler BlirgeT*innen uTid 'Behörden für die EAB erhöht.

& Wfe bewerten SK dfe Vertdlung der P^chtUnge auf Thüringer Komjnunw nach aktuell geHendem
Kecht?
Grund satelich begrüßen dk evangelischen Kirchen die aktuell geltende Regelung und plädieren für eine
möglichst zügige limverteilnng In die Kommunen, Unter integrationspo1itisc1iem Gesichtspunkt ist das
sinnvoll und nadihsltig. Bvangelische Gemeinden und FiticMlingsinitiativen haben Strukturen für die .
Begleitung und IntegratlpTi Geflüchteter aufgebaut. Alle BvfqVirimgen. zeigen, dass persönliche Kontakte
und menschliche KommunikatioTi unabdlngbar sind für eine nadnhaltige Integration. Außerdem ist
wichtig, däss die zuständigen Behörden der Landkrdse und krdsfreien Städte die vorhandenen



Spidrävme für eine gelingende Integration der GefIücMeten auf der Basis aktuell geltenden Rechts ' •
optimal nutzen. ' , .

/. We/che AJtematsven sehen S!e zur Srhöhung äer Höchstverweffdauerm der Erstaufnahmeemnchtung,
um zts emer für die. Kommunen gerechteren und handhsbbareren Verteffvng zu gefangen9
Diese Präge konstruiert einen Gegensatz, der so aus unserer Sicht nicht bestellt. Wie ausgeführt, ist eine
möglichst kurze Verweildauer in der ErstaufnaYrmeeinrichtung des Landes eine der smnvo/hten vnd
nachhaMgsten Maßnahmen für eme gute Jntegrathnsprognose für geflüchtete Menschen. Eine
möglichst gute Integrstjonsprognose kommt auch äen schfi'eß/fch aufnehmenden Kommunen zu Gute.
Die Landkrdse und kreisfrden Städte messen vom Land darirf vnterstützf werden, angemessene
Unterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, Gewaltschutzkonzepte umzusetzen, besonders
sdiutzbediirftige Geflüctitete urid T'amilien bedarfsgerecht in Wohnungen unterzubringen und
geeignete Unterstützungsstrukturen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört aucli -die
psychofherapeutische und psychologische Begleitung träum atisierter geflüchteter Menschen. -

Mit freundlichen Grüßen

Oberkirchenrat
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 


